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Tierseuchenbehördliche Allgemeinverfügung zum Schutz gegen die Geflügelpest bei Geflü-
gel und anderen in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln 

Anordnung der Aufstallung in ornithologisch ausgewiesenen Risikogebieten 

Auf der Grundlage des § 13 Geflügelpest-Verordnung in Verbindung mit § 38 Abs. 11 und § 6 Abs. 1 
Nr. lla Tiergesundheitsgesetz erlässt das Landratsamt Greiz folgende 

Allgemeinverfügung 

1. Alle Tierhalter (private oder gewerbliche), die Geflügel in den nachfolgend aufgeführten Gebieten 
halten, haben das Geflügel aufzustallen. 

1.1 Stadt Bad Köstritz 
Weiße Elster mindestens 500 m ab Uferlinie, betroffen sind die gesamten Ortsteile 
a) Bad Köstritz 
b) Pohlitz 
c) Heinrichshall 
d) Caaschwitz 

1.2 Stadt Berga-Wünschendorf 
Weiße Elster mindestens 500 m ab Uferlinie, betroffen sind die gesamten Ortsteile 
a) Cronschwitz 
b) Meilitz 
C) Mildenfurth 
d) Veitsberg 
e) Wünschendorf 
f) Zossen 

Allgemeine Servicezeiten: Mo, Fr 0900 - 1300 Uhr 	 Persönliche Termine im Landratsamt sind nur nach Terminvereinbarung oder auf  
Di 	0900- 12:00 und 1300- 17:00 Uhr 	Einladung möglich. Darüber hinaus bieten die einzelnen Fachämter individuelle 
Mi 	1300- 1600 Uhr 	 Erreichbarkeiten nach vorheriger telefonischer Abstimmung an.  
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1.3 Verwaltungsgemeinschaft Münchenbernsdorf 
Weiße Elster mindestens 500 m ab Uferlinie, betroffen ist der gesamte Ortsteil 
VVolfsgefärth der Gemeinde Zedlitz 

1.4 Stadt Zeulenroda-Triebes 
Talsperre Zeulenroda mindestens 500 m ab Uferlinie, betroffen sind die gesamten Ortsteile 
a) Zeulenroda zwischen der Talsperre und der B94 bis zum Abzweig ehemals  „Waikiki"  
b) Quingenberg 
c) Zadelsdorf 
d) Kesselmühle 
e) Läwitz 
f) Stelzendorf 
g) Ala  unwerk 
h) Kleinwolschendorf 

2. Die Aufstallung erfolgt in geschlossenen Ställen oder unter einer Vorrichtung, die aus einer über-
stehenden, nach oben gegen Einträge gesicherten dichten Abdeckung und einer gegen das Ein-
dringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung bestehen muss. 

3. Für alle Geflügelhaltungen, die in den in Nr. 1 des Tenors genannten Gebieten gelegen sind, gel-
ten folgende Biosicherheitsmaßnahmen: 

3.1 Die Eingänge zu den Geflügelhaltungen sind mit geeigneten Einrichtungen zur Schuhdesin-
fektion zu versehen (Desinfektionswannen oder- matten). 

3.2 Der Zukauf von Geflügel über Geflügelmärkte, Geflügelbörsen oder mobile Geflügelhändler 
ist verboten. 

4. Für Geflügelhaltungen mit weniger als 1000 Stück Geflügel, die in den in Nr. 1 des Tenors ge-
nannten Gebieten gelegen sind, gilt Folgendes: 

4.1 Beim Betreten der Geflügelhaltungen ist Schutzkleidung anzulegen. Bei Verwendung von 
Einwegkleidung ist diese nach Gebrauch unverzüglich unschädlich zu beseitigen. 

4.2 Nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Geflügel sind die dazu eingesetzten Gerätschaf-
ten zu reinigen und zu desinfizieren und nach jeder Ausstallung sind die freigewordenen 
Ställe einschließlich der dort vorhandenen Einrichtungen und Gegenstände zu reinigen und 
zu desinfizieren. 

4.3 Transportmittel für Geflügel (Fahrzeuge und Behältnisse) sind nach jeder Verwendung zu rei-
nigen und zu desinfizieren. 

5. Alle Geflügelhalter im Landkreis Greiz, die ihrer Pflicht zur Meldung des gehaltenen Geflügels bis-
her noch nicht nachgekommen sind, haben die Haltung von Geflügel unverzüglich beim Veteri-
när- und Lebensmittelüberwachungsamt des Landkreises Greiz anzuzeigen. 

6. Die sofortige Vollziehung der Ziffern 1 bis 5 wird angeordnet, soweit nicht bereits kraft Gesetzes 
die aufschiebende Wirkung aufgehoben ist. 

7. Diese Allgemeinverfügung wird auf der Internetseite des Landkreises Greiz unter 
http://www.Landkreis-cireiz.de  verkündet und gilt damit als wirksam bekanntgegeben. Sie tritt am 
Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Der vollständige Inhalt der Allgemeinverfügung kann neben der Internetseite auch zu den Ge-
schäftszeiten in der Dienststelle des Landratsamtes Greiz in 07937 Zeulenroda-Triebes, Untere 
Höhlerreihe 4 eingesehen werden. 

8. Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erhoben. 



Begründung: 

Die Hochpathogene Aviäre Influenza (HPAI), auch Vogelgrippe oder Geflügelpest genannt, ist eine 
durch Viren ausgelöste Infektionskrankheit der Vögel. Alle Geflügelarten, aber auch viele Zier- und 
Wildvogelarten sind empfänglich für lnfluenzaviren der Vögel (aviäre Influenzaviren, AIV). VVildle-
bende Wasservögel sind die natürlichen Reservoire der AIV. Für den Menschen und auch für an-
dere Säugetiere (z. B. Schweine, Marderartige, Katzen und Hunde) besteht ein Ansteckungsrisiko 
mit AIV nur bei sehr intensivem Kontakt mit infizierten Vögeln. 

Al-Viren treten in zwei Varianten (gering oder hochpathogen) und verschiedenen Subtypen (H1-16 
in Kombination mit N1-9) auf. Geringpathogene aviäre lnfluenzaviren (LPAIV) der Subtypen H5 und 
H7 verursachen bei Hausgeflügel, insbesondere bei Enten und Gänsen, kaum oder nur milde 
Krankheitssymptome. Allerdings können diese Viren spontan zu einer hochpathogenen Form (hoch-
pathogene aviäre lnfluenzaviren, HPAIV) mutieren, die sich dann klinisch als Geflügelpest zeigt. 
Geflügelpest ist für Hausgeflügel hochansteckend. Das klinische Bild ist variabel. Plötzlich auftre-
tende und massenhaft rasch zum Tode führende Erkrankungen in Geflügelhaltungen sind hoch ver-
dächtig für HPAIV. Ähnliche Krankheitsverläufe können auch bei Wildvögeln (vor allem bei Wasser-
und Greifvögeln) auftreten. Enten und Gänse erkranken oftmals weniger schwer und die Infektion 
kann bei milden Verläufen sogar gänzlich übersehen werden. Niedrig pathogene AIV dagegen rufen 
regelmäßig nur milde Symptome hervor, können aber in Geflügelbeständen zu einem leichten Pro-
duktionsrückgang (Legetätigkeit bzw. tägliche Zunahmen bei Mastgeflügel) führen und andere Infek-
tionen begünstigen. 

Kranke Tiere scheiden den Erreger massenhaft mit dem Kot sowie mit Schleim oder Flüssigkeit aus 
Schnabel und Augen aus. Bei direktem Kontakt stecken sich andere Tiere durch Einatmen 
oder Aufpicken von virushaltigem Material an. Auch Eier, die von infizierten Tieren gelegt werden, 
können virushaltig sein. Infektionsquelle können ebenso kranke oder an Geflügelpest verendete 
Tiere sowie deren Ausscheidungen, insbesondere der Kot sein. Bei Ausbruch der Geflügelpest hat 
der Gesetzgeber daher unverzügliche Seuchenbekämpfungsmaßnahmen festgelegt. 

Seit Anfang Oktober 2025 gab es im Landkreis Greiz vier Ausbrüche der HPAI in Geflügelhaltungen 
(v.a. Wassergeflügel). Der Eintrag der HPAI in diese Geflügelhaltungen ist mit hoher Wahrschein-
lichkeit durch einen Kontakt zu Wildvögeln erfolgt. Das Geflügelpestgeschehen bei Wildvögeln ist 
derzeit sehr dynamisch. Seit dem 17.10.2025 verenden in Thüringen vor allem Kraniche in großer 
Zahl, hier insbesondere im Bereich des Stausees Kelbra. Betroffen hiervon sind neben dem Land-
kreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt auch die Landkreise Kyffhäuser und  Nordhausen.  Nach-
folgend wurden weitere verendete Wildvögel in Thüringen gemeldet und an das Thüringer Landes-
amt für Verbraucherschutz (TLV) zur Untersuchung eingesendet. Zwischen dem 17.10.2025 bis 
zum 29.10.2025 (15:30 Uhr) ist vom TLV bei 45 dieser Tiere das Influenza-A Virus nachgewiesen 
worden. Das Nationale Referenzlabor (NRL) am Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) hat den Nachweis 
des hochpathogenen Influenza-A Virus des Subtyps H5N1 derzeit bei 28 Wildvögeln (Tierarten: Kra-
nich, Schwan, Kormoran) in den Landkreisen Eichsfeld, Kyffhäuser,  Nordhausen,  Sömmerda, Un-
strut-Hainich und Wartburgkreis bestätigt. Mit weiteren positiven Befunden muss gerechnet werden. 

Die Lage hat sich somit seit dem 15. Oktober 2025 deutlich verschärft. 

Das Friedrich-Loeffler-Institut hat auf Basis des Geflügelpestgeschehens im Zeitraum 01.09.-
20.10.2025 eine aktuelle „Risikoeinschätzung zur Hochpathogenen Aviären Influenza H5 (HPAI H5) 
Klade 2.3.4.4b" (Stand: 20.10.2025) erstellt. 
Nach dieser Einschätzung des FLI ist das Risiko des Eintrags, der Aus- und Weiterverbreitung von 
HPAI H5-Viren in wild lebenden Wasservogelpopulationen innerhalb Deutschlands derzeit als 
„hoch" zu bewerten. Demnach wird das Risiko des Eintrages von HPAIV H5-Einträgen in deutsche 
Geflügelhaltungen und Vogelbestände in zoologischen Einrichtungen durch direkte und indirekte 
Kontakte zu Wildvögeln als „hoch" bewertet. 

Dieser Risikoeinschätzung liegt die Tatsache zu Grunde, dass im Oktober 2025 „sprunghaft" ver-
mehrte Ausbrüche bei Wildvögeln und bei Geflügel gemeldet worden sind. Das FLI weist darauf hin, 



dass Nachweise aktuell insbesondere bei Kranichen beobachtet werden. Über deren Herbstzug ist 
eine weitere Verbreitung des Virus vorhersehbar. 
Oberste Priorität hat der Schutz des Geflügels und anderen gehaltenen Vögeln vor einem Eintrag 
und der möglichen weiteren Verbreitung von HPAIV-Infektionen. 
In der aktuell dynamischen Lage in Bezug auf HPAI muss jederzeit mit zusätzlichen Einträgen des 
Virus in Geflügelhaltungen durch den Kontakt zu Wildvögeln gerechnet werden. 

Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (VLÜA) des Landratsamtes Greiz ist sachlich 
und örtlich für den Vollzug des europäischen Tiergesundheitsrechtes und der Geflügelpest-Verord-
nung zuständig. Die sachliche Zuständigkeit richtet sich nach den Vorgaben des § 1 Abs. 2 i.V.m. § 
1 Abs. 1 Ni. 3 Thüringer Tiergesundheitsgesetz (ThürTierGesG). Die örtliche Zuständigkeit ergibt 
sich aus § 1 Abs. 1 Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz (ThürVwVfG) i. V. m. § 3 Abs. 1 Ni. 2 
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG). 

Zu Nr. 1 
Die Anordnung der Aufstallung des Geflügels unter Nr. 1. des Tenors erfolgt auf Grundlage des § 13 
Abs. 1 Geflügelpest-Verordnung in Verbindung mit § 38 Abs. 11 und § 6 Abs. 1 Nr. lla Tier-
gesundheitsgesetzes vom 22. Mai 2013 (BGBI. IS. 1324). 
Die Aufstallung ist auf der Grundlage einer nach § 13 Abs. 2 Geflügelpest-Verordnung erfolgten Ri-
sikobewertung zur Vermeidung der Einschleppung oder Verschleppung der Geflügelpest durch 
Wildvögel erforderlich. In dieser Risikobewertung sind die örtlichen Gegebenheiten einschließlich 
der Nähe zu einem Gebiet, in dem sich wildlebende Wat- und Wasservögel sammeln, rasten oder 
brüten sowie weitere Tatsachen zu berücksichtigen, soweit diese für eine hinreichende Abschätzung 
der Gefährdungslage erforderlich sind. Die demgemäß vorzunehmende Risikobewertung hat für 
Thüringen ergeben, dass aktuell in den in Nr. 1 genannten Gebieten die Aufstallung des Geflügels 
präventiv zur Vermeidung der Einschleppung der Geflügelpest durch Wildvögel erforderlich ist. Die 
Festlegung von Risikogebieten erfolgt auf der Grundlage dieser Risikobewertung. 

In dem unter I. genannten Gutachten des Friedrich-Loeffler-Instituts wird das Risiko des Eintrags 
von Geflügelpest des Subtyps H5N8 durch Wildvögel in Hausgeflügelbeständen bundesweit als 
hoch eingeschätzt und neben der konsequenten Durchsetzung von Vorsorgemaßnahmen (insbe-
sondere der Biosicherheit) empfohlen, Geflügel risikobasiert, zumindest für Geflügelhaltungen, die 
sich in Regionen mit hoher Wildvogeldichte oder in der Nähe von Wildvogel-Rastplätzen befinden, 
aufzustallen. Aufgrund des genannten Gutachtens sowie der festgestellten Ausbrüche der Geflügel-
pest bei zahlreichen Wildvögeln in ganz Deutschland hat die Risikobewertung zu dem Ergebnis ge-
führt, dass es erforderlich ist, Geflügel in den definierten Risikogebieten aufzustallen. Eine generelle 
Aufstallungspflicht in Thüringen ist aufgrund der derzeitigen Gefährdungslage nicht geboten. 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es erforderlich, Kontakte zu Wildvögeln in jedweder Form zu mini-
mieren und wenn möglich zu verhindern. Geflügel in Freilandhaltungen hat im Vergleich zu aus-
schließlich im Stall gehaltenem Geflügel weitaus größere Möglichkeiten, mit diversen Umweltfakto-
ren in Kontakt zu geraten. Die Aufstallung von Geflügel in Tierhaltungen in Risikogebieten ist gebo-
ten, um im Falle eines Ausbruchs der Geflügelpest die tierische Erzeugung (Eier und Geflügel-
fleisch) von hochwertigen Lebensmitteln in Thüringen nicht zu gefährden. Diese Entscheidung er-
folgte nach Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens. Die Maßnahme ist geeignet, den Zweck, die 
Verhinderung einer Infektion von Hausgeflügel mit H5N8 zu erreichen. Die Aufstallung ist erforder-
lich, da kein anderes, milderes Mittel zur Verfügung steht, welches zur Zweckerreichung gleicherma-
ßen geeignet ist. Die Anordnung ist auch angemessen,  da die wirtschaftlichen Nachteile, welche die 
betroffenen Tierhalter durch die Aufstallung erleiden, im Vergleich zum gesamtwirtschaftlichen 
Schaden, der durch einen einzigen Geflügelpestausbruch für die gesamte Geflügel- und Lebensmit-
telwirtschaft in Thüringen entstehen kann, nachrangig sind. Insofern überwiegt das öffentliche Inte-
resse an der Aufstallung die privaten Interessen der betroffenen Tierhalter. 



Zu Nr. 2 
Die in Nr. 2 genannten Arten der Aufstallung ergeben sich aus § 13 Abs. 1 Nr. 1 und 2 der Geflügel-
pest-Verordnung. Die Übertragung von Influenzaviren bei Geflügel erfolgt vor allem durch direkten 
Kontakt mit infizierten Tieren oder durch Kontakt mit Kot und anderweitig viruskontaminierten Mate-
rialien wie etwa Einstreu, Gerätschaften, Schuhwerk oder Schutzkleidung. Unter der Vielzahl von in 
Betracht kommenden Faktoren sind auch Wildvögel als Eintragsquelle zu berücksichtigen. Virushal-
tige Ausscheidungen von Wildvögeln können jederzeit z.B. Oberflächengewässer, Futtermittel und 
Einstreu bei im Auslauf gehaltenen Geflügel mit lnfluenzaviren, die für das Geflügel  pathogen  sind, 
kontaminieren. Die in Nr. 2 genannten Aufstallungarten sind geeignet, das Risiko derartiger Übertra-
gungswege zu minimieren. 

Zu Nr. 3 und 4 
Da die Übertragung von lnfluenzaviren bei Geflügel vor allem durch direkten Kontakt mit infizierten 
Tieren oder durch Kontakt mit Kot und anderweitig viruskontaminierten Materialien wie etwa Ein-
streu, Gerätschaften, Schuhwerk oder Schutzkleidung erfolgt, ist es erforderlich, die Geflügelhaltun-
gen in dem in Nr. 1 des Tenors genannten Gebiet zu schützen und den Eintrag des Virus in die 
Nutzgeflügelbestände zu vermeiden. Die Anordnung der unter Nr. 3 und 4 genannten Maßnahmen, 
wie das Vorhalten von Einrichtungen zur Schuhdesinfektion, die Verwendung von Schutzkleidung 
und die Durchführung von Desinfektionsmaßnahmen sind geeignet, das Risiko des Eintrags von 
Geflügelpestvirus in Geflügelhaltungen zu vermindern. Aufgrund der Gefahr der unkontrollierten 
Verschleppung von Geflügelpestvirus über Geflügelmärkte, Geflügelbörsen und mobile Geflügel-
händler ist aufgrund der Gefährdungslage das Verbot es Geflügelhandels über diese Handelswege 
erforderlich. Die Anordnung der Maßnahmen gemäß Nr. 4 des Tenors erfolgt in Ergänzung zu den 
Maßnahmen in § 6 Geflügelpestverordnung, die generell für Geflügelhaltungen ab 1000 Stück Ge-
flügel gelten. Die Anordnung der Maßnahme beruht §§ 38 Abs. 11, 6 Abs. 1 Nr. 11 a Tiergesund-
heitsgesetz. Danach hat die zuständige Behörde die Befugnis weitergehende Maßnahmen anzuord-
nen, soweit diese zur Tierseuchenbekämpfung erforderlich sind. Da aufgrund der Gefährdungslage 
die Gefahr eines Eintrags des Geflügelpestvirus in kleinere Geflügelhaltungen genauso hoch wie in 
größere ist, ist es erforderlich diese Maßnahmen auch für kleinere Geflügelhaltungen anzuordnen. 

Zu Nr. 5 
Gemäß § 26 Abs. 1 der Viehverkehrsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. März 
2010 (BGBI. I S. 203), zuletzt geändert durch Verordnung vom 17. April 2014 (BGBI. I S. 388) i.V.m. 
§ 2 Abs. 1 Geflügelpest-Verordnung hat jeder, der Hühner, Enten, Gänse, Fasane, Perlhühner, Reb-
hühner, Tauben, Truthühner, Wachteln oder Laufvögel hält, dies der zuständigen Behörde vor Be-
ginn der Tätigkeit unter Angabe seines Namens, seiner Anschrift und der Anzahl der im Jahres-
durchschnitt voraussichtlich gehaltenen Tiere, ihrer Nutzungsart und ihres Standortes bezogen auf 
die jeweilige Tierart mitzuteilen. Die Anordnung der Maßnahme in Nr. 5 des Tenors, dass eine noch 
nicht erfolgte Meldung unverzüglich nachzuholen ist, beruht auf §§ 38 Abs. 11, 6 Abs. 1 Nr. 11 a 
Tiergesundheitsgesetz. Danach hat die zuständige Behörde die Befugnis weitergehende Maßnah-
men anzuordnen, soweit diese zur Tierseuchenbekämpfung erforderlich sind. Die behördliche 
Kenntnis aller Tierhalter sowie der von ihnen gehaltenen Tiere ist im Rahmen der Bekämpfung 
hochansteckender Erkrankungen notwendig. 

Zu Nr. 6 
Nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwG0 kann die sofortige Vollziehung für sonstige Anordnungen im beson-
deren öffentlichen Interesse angeordnet werden. Diese Voraussetzung liegt hier vor, da die Ausbrei-
tung der Geflügelpest und somit die Gefahr von tiergesundheitlichen wie auch wirtschaftlichen Fol-
gen sofort unterbunden werden muss. 

Käme es hierbei zu einer zeitlichen Verzögerung durch Rechtsmittel mit aufschiebender Wirkung, 
würde die Verbreitung der Geflügelpest begünstigt werden. Dadurch würden den betroffenen emp-
fänglichen Tieren erhebliche, letztlich vermeidbare Leiden und Schäden sowie den Halterinnen und 
Haltern erhebliche wirtschaftliche Schäden zugefügt werden. 

Im Interesse einer effektiven Tierseuchenbekämpfung überwiegt das besondere öffentliche Inte-
resse daran, dass auch während eines Rechtsmittelverfahrens die erforderlichen Seuchenbekämp-
fungsmaßnahmen durchgeführt werden können. Die Maßnahmen dienen dem Schutz sehr hoher 



Rechtsgüter. Die Gefahr der Weiterverbreitung der Seuche und der damit verbundene wirtschaftli-
che Schaden sind höher einzuschätzen als persönliche Interessen an der aufschiebenden Wirkung 
als Folge eines eingelegten Rechtsbehelfs. 

zu Nr. 7 
Die öffentliche Bekanntgabe der Allgemeinverfügung erfolgt auf der Grundlage des § 1 Abs. 1 Satz 
1 und 2 ThürVwVfG i. V. m. § 41 Abs. 3 und 4 VwVfG i. V. m. § 2 Abs. 5 ThürTierGesG. 

Nach § 1 Abs. 1 Satz 1 ThürVwVfG i. V. m. § 43 Abs. 1 Satz 1 VwVfG setzt die Wirksamkeit eines 
Verwaltungsakts dessen Bekanntgabe voraus. Ein Verwaltungsakt darf nach § 1 Abs. 1 Satz 1 
ThürVwVfG i. V. m. § 41 Abs. 3 Satz 1 VwVfG öffentlich bekannt gemacht werden, wenn dies durch 
Rechtsvorschrift zugelassen wird. Eine solche Regelung trifft § 2 Abs. 5 ThürTierGesG. Danach dür-
fen tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügungen öffentlich bekannt gemacht werden. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass der Adressaten kreis so groß ist, dass er, bezogen auf Zeit und Zweck der Re-
gelung, vernünftigerweise nicht in Form einer Einzelbekanntgabe angesprochen werden kann. 

§ 2 Abs. 5 Satz 2 ThürTierGesG bestimmt, dass bei Vorliegen einer gegenwärtigen Gefahr für Le-
ben oder Gesundheit von Menschen oder Tiere oder für nicht unerhebliche Vermögenswerte - ab-
weichend von § 1 Abs. 1 Satz 1 ThürVwVfG i. V. m. § 41 Abs. 4 VwVfG - die öffentliche Bekannt-
gabe durch eine Bekanntgabe über Rundfunk, Fernsehen, Lautsprecher, elektronische Medien oder 
in anderer geeigneter Weise bewirkt werden kann (Notbekanntgabe). Die Allgemeinverfügung gilt 
dann mit dieser Notbekanntgabe als wirksam bekannt gegeben (§ 2 Abs. 5 Satz 3 ThürTierGesG). 
Dies korrespondiert mit § 1 Abs. 1 Satz 2 ThürVwVfG, wonach Rechtsvorschriften des Landes im 
dort genannten Umfang abweichende Bestimmungen treffen können. 

Nach § 54 Nr. 3 Buchst. b des Thüringer Ordnungsbehördengesetzes liegt eine gegenwärtige Ge-
fahr vor, wenn das schädigende Ereignis bereits begonnen hat oder unmittelbar mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit bevorsteht. In diesem Sinne liegt für das Leben bzw. die Gesundheit 
von Geflügel und anderen gehaltenen Vögeln sowie nicht unerhebliche Vermögenswerte infolge des 
Ausbruches der Geflügelpest in Thüringen eine solche Gefahr vor; dies erfordert eine schnellstmög-
liche wirksame Bekanntgabe vorliegend angeordneten Maßnahmen. 

Die Notbekanntgabe im Sinne des § 2 Abs. 5 Satz 2 ThürTierGesG erfolgt aufgrund der Eilbedürftig-
keit der Regelungen, mit Blick auf den Ausbruch der Geflügelpest über elektronische Medien, hier 
auf der Internetseite des Landratsamtes Greiz unter der Adresse www.landkreis-oreiz.de  . Damit ist 
zugleich die Verpflichtung aus § 1 Abs. 1 Satz 1 ThürVwVfG I. V. m. § 27a Abs. 1 VwVfG zur Veröf-
fentlichung auf einer Internetseite der Behörde Rechnung getragen. 

Der vollständige Inhalt der Allgemeinverfügung kann in der unter Punkt 7 dieser Allgemeinverfügung 
genannten Dienststelle des Landratsamtes zu den üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden 
(vgl. Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht, Beschluss vom 28. März 2017 — 1 B 28/17 —, 
Rn. 10, juris). 

Von einer Anhörung wurde gemäß aus § 1 Abs. 1 Satz 1 ThürVwVfG i. V. m. § 28 Abs. 2 Nr. 4 
VwVfG abgesehen. Im Rahmen der Ermessensentscheidung war zu berücksichtigen, dass bei der 
vorliegenden Sachlage die Anhörung der Betroffenen nicht zu einer anderen Beurteilung der Dinge 
geführt hätte. 

zu Nr. 8 
Diese Allgemeinverfügung ist nicht verwaltungskostenpflichtig, da es sich nicht um eine individuell 
zurechenbare öffentliche Leistung im Sinne des § 1 Abs. 7 ThürVwKostG handelt. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
beim Landratsamt Greiz in 07973 Greiz, Dr.-Rathenau-Platz 11 erhoben werden. 

Der Widerspruch hat gemäß § 80 Verwaltungsgerichtsordnung keine aufschiebende Wirkung. 



im Auftrag  

Dr.  H. Franz 
Amtsleiterin 

Hinweise: 

1. Anzeigepflicht: Jeder Verdacht der Erkrankung auf Geflügelpest ist dem Veterinäramt unver-
züglich anzuzeigen, vgl. § 4 Tiergesundheitsgesetz. 

2. Ordnungswidrigkeiten: Wer vorsätzlich oder fahrlässig den Vorschriften zur Bekämpfung der 
Geflügelpest zuwiderhandelt, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit ei-
ner Geldbuße bis zu 30.000 Euro geahndet werden, vgl. § 32 Abs. 2 Nr. 4 TierGesG. 
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